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Kleine Anfrage 

des Abg. Dr. Erik Schweickert FDP/DVP 

 

Ausländische Bankkonten im Zusammenhang mit Coronasoforthilfen 

 

 
Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie viele initiale Auszahlungen der Corona-Soforthilfe im Jahr 2020 erfolgten auf eine 

nicht-deutsche Bankverbindung? 

 

2. Wie viele dieser Überweisungen erfolgten zwar auf eine nicht-deutsche Bankverbin-

dung, welche sich aber trotzdem innerhalb des SEPA-Raums befunden hat? 

 

3. Wie viele sonstige Überweisungen im Zusammenhang mit den Coronasoforthilfen 

(bspw. Zahlungen einer erhöhten Hilfe, Rückzahlungen der Soforthilfe, Zinszahlungen, 

Nachzahlungen, etc.) erfolgten seit dem Jahr 2020 auf eine nicht-deutsche Bankverbin-

dung? 

 

4. Wie viele dieser Überweisungen erfolgten zwar auf eine nicht-deutsche Bankverbin-

dung, welche sich aber trotzdem innerhalb des SEPA-Raums befunden hat? 

 

5. Inwiefern ist es rechtlich überhaupt zulässig, bei staatlichen Auszahlungen zwischen 

deutschen und nicht-deutschen Bankkonten zu differenzieren, wenn diese sich im SEPA-

Raum befinden? 

 

6. Welche Konsequenzen zieht sie ggf. aus den Antworten 1 bis 6 bezüglich der Umsetzung 

des „Gesetzes zur Regelung eines Ausgleichsanspruchs im Zusammenhang mit 

Coronasoforthilfen des Landes Baden-Württemberg aufgrund der ‚Richtlinie für die Un-

terstützung der von der Corona-Pandemie geschädigten Soloselbständigen, Unterneh-

men und Angehörigen der Freien Berufe (`Soforthilfe Corona´)“ vom 22. März 2020‘“ 

und hier insbesondere des § 5 Nummer 1? 

 

 

20.3.2026 

 

Dr. Schweickert FDP/DVP 
 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 26. Februar 2026 das „Gesetz zur Regelung 

eines Ausgleichsanspruchs im Zusammenhang mit Coronasoforthilfen des Landes Baden-

Württemberg aufgrund der ‚Richtlinie für die Unterstützung der von der Corona-Pandemie 

geschädigten Soloselbständigen, Unternehmen und Angehörigen der Freien Berufe (`Sofort-

hilfe Corona´)‘ vom 22. März 2020“ beschlossen. § 5 Nummer 1 des Gesetzes regelt, dass 

Ausgleiche nach diesem Gesetz nur auf eine deutsche Bankverbindung gezahlt werden dür-

fen. Der Fragesteller erkundigt sich nach Bedeutung und Relevanz dieser Regelung. 

 


